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Deforestation in Mato Grosso, Brazil
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WRI.org. World Resources Institute (June 2023)
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EU Erneuerbare-Energie-Richtlinie (RED II) soll den Einsatz von nachhaltiger Biomasse 
gewährleisten.

Das SURE‐EU‐System ist ein freiwilliges Zertifizierungssystem, das von der EU‐Kommission als 
technisch konform mit den Vorgaben der Direktive (EU) 2018/2001 (RED II) bewertet wurde. 

Die Waldverband Steiermark GmbH hat sich am 4.9.2023 vertraglich dazu verpflichtet, an 
SURE-EU-System teilzunehmen. 

Mittlerweile gibt es 17 freiwillige Systeme, die von der EK anerkannt wurden. Meistens 
beschränkt sich die Anerkennung auf Teilbereiche (z.B. forstwirtschaftliche Biomasse)

Risikobewertung

Für forstwirtschaftliche Erzeugerbetriebe wird im risikobasierten Ansatz des 
SURE-EU Systems zwischen „low-risk“ und „specified-risk“ Gewinnungs-
gebieten unterschieden. 

Ende 2023 war für forstliche Biomasse aus Österreich eine Risikobewertung 
noch in der Erstellung. Übergangsweise wurde auf Grundlage der nationalen 
„Nachhaltige forstwirtschaftliche Biomasse-Verordnung“, kurz NFBioV, eine 
Einstufung der gesamten Fläche als „low risk“ durch SURE geduldet. 

Seit Juni 2024 gibt es für Österreich eine Risikobewertung durch das 
Bundesforschungszentrum für Wald (BFW)
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Anforderungen im Warenein und -
ausgang

Einholen und regelmäßige 
Prüfung der 

Zertifizierungsnachweise der 
Lieferanten

Korrekte Deklaration auf den 
Warenein und –

ausgangsdokumenten

System der physischen 
Trennung -> keine Vermischung 

von nachhaltiger und nicht 
nachhaltiger Biomasse (keine 
Kreditmethode wie bei PEFC)

Führen von Lieferantenlisten 
und Mengenaufzeichnungen 
inkl. Aufbewahrungsfristen

DI Bernd Poinsitt 11

DI Bernd Poinsitt 12

Die Erklärung bezieht sich auf die gesamte forstwirtschaftliche 
Biomasse des Betriebes.

Die Biomasse stammt ausschließlich von Waldflächen, die noch 
immer den Status Wald besitzen. Nicht von Holzplantagen oder 
Agroforstsystemen, deren Flächen vor dem 01.01. 2008 
natürlicher Wald gemäß SURE-Definition waren.

Erklärung liegt beim Ersterfasser der gelieferten Biomasse auf.

Mit der Selbsterklärung stimmt der forstwirtschaftliche Erzeuger 
einer Überprüfung von Auditoren der anerkannten 
Zertifizierungsstellen zu.



Anwendung 

EUDR 

13

• Die EUDR in Kraft: seit 29.06.2023, Umsetzung: ab 30.12.2025

• EUTR (EU Timber Regulation) 2013, Legalität von Holzerzeugnissen wird 
dadurch aufgehoben 

• Ein nationales Durchführungsgesetz soll die Durchführung der EUDR 
regeln

Kernelemente der Verordnung

• müssen frei von Entwaldung sein

• Im Einklang mit einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Erzeugerlandes produziert sein

• Sorgfaltserklärung muss vorliegen

Inverkehrbringung von relevanten Rohstoffen 
(Rohholz, Brennholz, etc. )

Regelungsbereich EUDR

Rohstoffe: Soja, Ölpalme, Rinder, Kaffee, Kakao, Kautschuk u. Holz
Entwaldung:

Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche genutzte Flächen
 Dazu zählen auch genehmigte Umwandlungen in landwirtschaftliche Flächen

Waldschädigung:
Strukturelle Veränderungen der Waldbedeckung in Form der Umwandlung von:

 Primärwäldern oder sich natürlich verjüngten Wäldern in Plantagenwälder

 nur durch aktive Veränderung der Waldbedeckung verursacht 
 Waldschädigung durch Klimawandel, Kalamitäten oder Waldbrände ausgenommen
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Sorgfaltspflicht EUDR

Marktteilnehmer
In Verkehr bringen – erstmalige Bereitstellung eines relevanten Rohstoffes

Vereinfachte Sorgfaltspflicht (Artikel 13 EUDR)
Einstufung AUT durch die EK in „geringes Risiko“
Entfall der Bewertung des Entwaldungsrisikos bzw. Maßnahmen zur 

Risikominderung

Informationsanforderungen:
Beschreibung relevanten Erzeugnisses (HS_Code +44)
Menge, Erzeugerland, Geolokalisierung der Grundstücke, Zeitraum
Name, Anschrift u. E- Mail aller Unternehmer, Marktteilnehmer an die 

geliefert wurde 
Angemessene überprüfbare Informationen zu „entwaldungsfrei“ und 

einschlägige nationale Rechtsvorschriften
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Sorgfaltserklärung im EU-Informationssystem

Marktteilnehmer bestätigt mit der Erklärung die Einhaltung der 
Sorgfaltspflicht (Artikel 8 EUDR) 

Mit folgenden Angaben:
Name und Anschrift des Marktteilnehmers
HS-Code, Baumarten (wissenschaftliche Bezeichnung), Handelsbezeichnung u. 

Menge in zB: fm 
Zusammenfassen von Holzmengen (zeitliche Aggregation), Jahreseinschlagsplan ist möglich

Geolokalisierung aller Grundstücke, wo die Ernte stattgefunden hat
Bestätigung, der Sorgfaltspflicht Genüge getan durch Übermittlung der Erklärung 
Unterschrift des Marktteilnehmers (erfolgt mit Absenden der Sorgfaltserklärung 

digital) 
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Letzte 

Aktualisierung 

28.11.2024

 Erstellung eines EU-Login-Kontos

 Erstellung eines Kontos auf der EUDR-Plattform
Beantragung einer Rolle als Marktteilnehmer („Unternehmer“)

 Inländischer Erzeuger
Deren Bevollmächtigte ((Artikel 6 EUDR)

Angaben zum Marktteilnehmer: 
- Adressen, Marktteilnehmer-Kennungen etc.
- Kapitel oder Aktivität

Registrierung:
Erstellung einer neuen Sorgfaltserklärung

Formularbereich 1: ReferenzNr.+ PrüfNr., interne RefernzNr. d. Marktteilnehmers
Formularbereich 2: Tätigkeit (Einfuhr/Ausfuhr, Inländische Erzeugung)
Formularbereich 3: Name und Adresse d. Marktteilnehmers 
Formularbereich 4: Ort der Tätigkeit (GeoJSON-Datei)
Formularbereich 5: Informationen für Behörde (Freitextfeld für Anmerkungen)
Formularbereich 6: Information zum Rohstoff oder Erzeugnis (HS Code +44)
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Eingereicht: Dieser Status erscheint, sobald das System die Daten der 
Sorgfaltserklärung verarbeitet, um eine ReferenzNr. zu generieren.

Die Sorgfaltserklärung erhält dann den Status „VERFÜGBAR“
Änderungen und Widerruf sind im Status „VERFÜGBAR“ möglich außer:

 Wenn die ReferenzNr.  bereits in einer Zollanmeldung bzw. als Referenz zu einer anderen Erklärung 
angegeben wurde oder bereits ein behördliches Prüfungsverfahren läuft

Status „VERFÜGBAR“ – Nutzer erhält die Referenznummer + Prüfnummer

Wichtig: Wurde eine Sorgfaltserklärung „Genehmigt“ oder „Abgelehnt“, kann 
die zuständige Behörde ihre Entscheidung unter Umständen revidieren. „Hier 

muss jedoch mit größter Umsicht vorgegangen werden, da die Sorgfaltserklärung 

bereits für die Zollabwicklung zur Verfügung gestellt wurde – und sie somit 

möglicherweise bereits in Verwendung ist.“
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Der Waldmanager

Der Waldmanager …

unser neues … 

Online-Portal für die 
Holzvermarktung

Holzvermarktungsprozess:

Holzanmeldung

Lieferantenvertrag

Transportauftrag

Lieferschein

Abmaß





Ablauf für Lieferanten:

Holz-

Anmeldung

•Holzanmeldung = Planung (Menge, Holzarten, Waldort, Bereitstellungspunkt)
•vor der Nutzung um die geplante Menge dementsprechend einplanen, 

disponieren und eintakten zu können 
•Bei Bevollmächtigung EUDR – Registrierung, ReferenzNr + Prüfnummer

Lieferanten

Vertrag

•wird erstellt wenn der Holzernteeinsatz beginnt bzw. kurz davor wenn alle Details 
vorhanden sind.

•um eine beiderseitige rechtliche Bindung zu erlangen, bedarf es einer aktiven 
Bestätigung durch den Lieferanten

Abfuhr

Management

•bereitgestelltes Holz rechtzeitig anmelden (Meldung heute, Abfuhr morgen N.M.)
•Deadline: Mittwoch-Abend für die kommende Woche
•Holz gilt nicht als bereitgestellt, wenn d. Forststraße per LKW nicht befahrbar ist

EUDR: wir sind bereit …

Europäische Entwaldungsverordnung:

 Aktuell ca. 5-6 Mio. ha Waldverlust weltweit

 EU-Import für ~ 15% dafür verantwortlich

 Alle Marktteilnehmer (Forstwirt, Händler, Industrie, Weiterverarbeiter, 

Verkauf)

 Importe & Exporte von Produkten

 Holzeinschlag weltweit (auch innerhalb der EU)

 Jegliche Verarbeitung von Produkten

 Sorgfaltserklärung: VOR der Nutzung
 Entweder selbst oder durch Bevollmächtigten (WVB)

o Name und Anschrift des Inverkehrbringers

o Beschreibung des Produkts

o Land des Holzeinschlages inkl. GEO-KOORDINATEN
o Bestätigung: Sorgfaltspflichtsystem (z.B.: PEFC, SURE,…) 



EUDR: wir sind bereit …

Europäische Entwaldungsverordnung:

 GEO-KOORDINATEN: 2 Systeme

Der Waldmanager

Der Waldmanager …

 seit 01.10.2024 online 
 3 Entwicklungsphasen:

 Phase 1: 
 Stammdaten
 Holzvermarktung
 kleine Optimierung

 Phase 2:
 Workflow-Optimierungen
 tw. neue Features
 Mitgliederzugang

o Phase 3: 
o Nice to have…
o Anpassungen



Der Waldmanager – der Einstieg

Der Waldmanager – die Übersicht



Der Waldmanager – meine Schlussbriefe

Der Waldmanager – meine Lieferscheine



Der Waldmanager – meine Abmaße

Der Waldmanager – Gutschriften & Exporte



Der Waldmanager – in Planung – kommende Optimierungen

Mitgliederseite:

 Holzanmeldung erstellen

 Koordinaten für die Abfuhr speichern

 eigene Stammdaten aktualisieren

 Sondergutschriften/-rechnungen (Forstpflanzen, Betriebsmittel)

 etc.
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Danke für die 
Aufmerksamkeit


